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TEIL 1 - Begründung  

1 Einleitung  

1.1 Aufstellungsverfahren  

Der Gemeinderat Geslau hat in seiner Sitzung am 02.05.2022 die Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes £Rohrfeld 2¯ im Ortsteil Lauterbach beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde 

am __.__.2024 ortsüblich bekannt gemacht. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde parallel mit der frühzeitigen 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in der 

Zeit vom __.__.2024 bis einschließlich __.__.2024 durchgeführt.  

Die eingegangenen Stellungnahmen behandelte der Gemeinderat in der Sitzung am __.__.2024. Der 

Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde 

in der Sitzung am __.__.2024 gefasst. 

Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde gemeinsam mit der Begründung und 

dem Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom __.__.2024 bis einschließlich __.__.2024 

öffentlich ausgelegt. Im gleichen Zeitraum fand gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange statt. 

Nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen wurde die Planung vom Gemeinderat in der Sitzung 

am __.__.2024 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte am __.__.2024. 

Damit ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan £Rohrfeld 2¯ in Kraft getreten. 

1.2 Anlass  

Planungsanlass fėr die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes £Rohrfeld 2¯ ist die kon-

krete Nachfrage eines ortsansässigen Unternehmens zur Erweiterung seiner Betriebsflächen im Ortsteil 

Lauterbach. Aus diesem Grund soll am östlichen Ortsrand von Lauterbach ein Mischgebiete (MI) mit 

einer Größe von ca. 0,68 ha ausgewiesen werden, das im direkten Anschluss an das bestehende 

Mischgebiet liegt. 

Das ortsansässige Unternehmen benötigt dringend eine Erweiterungsfläche. Aus diesem Grund wird die 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes £Rohrfeld 2¯ erforderlich zur Standortsicherung 

und Weiterentwicklung des örtlichen Gewerbes. 

Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans £Rohrfeld 2¯ wird gleichzeitig der Flÿ-

chennutzungsplan der Gemeinde Geslau gemäß § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren geändert. Diese 

Änderung wird als 9. Änderung geführt. 

Die Planbearbeitung wird vom Ingenieurbüro Härtfelder Ingenieurtechnologien GmbH, Eisenbahnstraße 

1, 91438 Bad Windsheim durchgeführt. 

Die Planungsgrundlage bildet das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 

November 2017, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 

Nr. 394). 

1.3 Rechtsgrundlagen  

Der Bebauungsplan hat den Zweck, für seinen räumlichen Geltungsbereich die rechtsverbindlichen 

Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung zu schaffen (§ 8 Abs. 1 BauGB), um auf dieser Grundlage 

insbesondere 
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- die Aufteilung und Bebauung der Baugrundstücke und 

- die Erschließung sowie die Gestaltung der baulichen Anlagen zu regeln. 

Der Bebauungsplan besteht aus einem Planteil mit zeichnerischen sowie textlichen Festsetzungen. Zu-

sätzlich ist gemäß § 9 Abs. 8 BauGB eine Begründung beigefügt, in der die Ziele, Zwecke und die 

wesentlichen Auswirkungen des Bebauungsplanes dargelegt sind. Die Hinweise in der Begründung 

dienen der Konkretisierung. 

2 Lage des Plangebietes  und räumlicher Geltungsbereich des  vorhabenbezogenen  

Bebauungsplanes  

Das geplante Mischgebiet liegt am östlichen Ortsrand von Lauterbach, einem Gemeindeteil der 

Gemeinde Geslau, der südlich von Geslau liegt. 

 
Abb. 1: Lage im Raum                (BayernAtlas, 2024) 

Im Norden verläuft entlang des Plangebiets die Gemeindeverbindungsstraße nach Kreuth bzw. Hürbel. 

Im Westen grenzt ein bestehendes Mischgebiet an, hierbei handelt es sich um Betriebsgelände der HEG 

Energie GmbH & Co. KG, das mit der vorliegenden Planung erweitert werden soll. Randlich um das 

bestehende Betriebsgelände befinden sich Gehölzbestände, die zum Teil im Plangebiet liegen. Östlich 

und südlich grenzen direkt landwirtschaftlich genutzte Flächen an. 

Das Umfeld des Plangebiets ist geprägt durch strukturarme landwirtschaftliche Nutzflächen, sowie durch 

die Ortschaft Lauterbach, die wiederum viele Gehölzbestände aufweist. Nördlich des Plangebiets liegen 

außerdem der Lauterbachgraben und der ehemalige Klärteich, der an den Graben angrenzt. Das 

Plangebiet weist ein deutliches Gefälle nach Norden hin zur Ortsverbindungsstraße und weiter zum 

Lauterbachgraben auf. 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Mischgebiet £Rohr-

feld 2¯ umfasst eine Teilfläche des Grundstücks mit der Fl.-Nr. 228, Gemarkung Schwabsroth, Gemeinde 

Geslau, und hat eine Größe von ca. 0,88 ha (ca. 8.810 qm). 
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Abb. 2 : Räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich wird wie folgt abgegrenzt: 

- im Norden durch Grundstück mit der Fl. -Nr. 227 (Teilfläche = Tf.) 

- im Osten durch das Grundstück mit den Fl.-Nr. 229 (Tf.) 

- im Süden durch das Grundstück mit der Fl.-Nr. 228 (Tf.) 

- im Westen durch das Grundstück mit der Fl.-Nr. 228 (Tf.). 

Alle Grundstücke liegen in der Gemarkung Schwabsroth, Gemeinde Geslau. 

3 Vorbereitende und übergeordnete  Planungen  

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielsetzungen der Raumordnung und der Landes-

planung anzupassen. Unter dem Begriff Raumordnung wird hierbei die zusammenfassende und über-

geordnete Planung verstanden. 

3.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP)  

Gesetzliche Grundlage ist das Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG). In ihm werden die Aufgaben 

und Ziele sowie die Grundsätze für die Raumordnung verbindlich festgelegt und den Bundesländern 

vorgegeben. 

Die im ROG allgemein gehaltenen Grundsätze, welche die Länder durch eigene Grundsätze ergänzen 

können, werden in den Landesplanungsgesetzen der Bundesländer verwirklicht. Die Ziele wiederum 

werden räumlich und sachlich konkretisiert. 
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In Bayern gilt hier das Landesentwicklungsprogramm (LEP), Stand 01.06.2023. Danach sind folgende 

Ziele und Grundsätze für die Planung relevant: 

LEP 1.3.2 Anpassung an den Klimawandel  

£(G) Die räumlichen Auswirkungen von Klimaänderungen und von klimabedingten Naturgefahren sollen 

bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen berücksichtigt werden.  ̄

£(G) In allen Teilräumen, insbesondere in verdichteten Räumen, sollen klimarelevante Freiflächen wie 

Grün- und Wasserflächen auch im Innenbereich von Siedlungsflächen zur Verbesserung der ther-

mischen und lufthygienischen Belastungssituation neu angelegt, erhalten, entwickelt und von Ver-

siegelung freigehalten werden.¯ 

LEP 2.2.5 Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums  

£(G) Der lÿndliche Raum soll so entwickelt werden, dass 

- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter 

entwickeln kann, 

- die Daseinsvorsorge in Umfang und Qualität gesichert und die erforderliche Infrastruktur 

weiterentwickelt wird, 

- seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit möglichst 

auch mit öffentlichen und nicht motorisierten Verkehrsmitteln versorgt sind,  

- er seine eigenständige, gewachsene Siedlungs-, Freiraum- und Wirtschaftsstruktur bewahren 

und weiterentwickeln kann und - er seine landschaftliche und kulturelle Vielfalt sichern kann.̄  

£(G) Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des ländlichen Raums soll gestärkt und weiterentwickelt 

werden. Hierzu sollen günstige Standortbedingungen für die Entwicklung, Ansiedlung und Neugründung 

von Unternehmen sowie Voraussetzungen für hochqualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze 

geschaffen [¤] werden.¯ 

LEP 3.1 Nachhaltige und ressourcenschonende Siedlungsentwicklung, Flächensparen  

£(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten Siedlungs-

entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen, den 

Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Ressourcen und der Stärkung der zusammen-

hängenden Landschaftsräume ausgerichtet werden.̄  

£(G) Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berücksichtigung 

der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden.  ̄

LEP 3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung  

£(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorrangig zu 

nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begründet nicht zur Verfügung 

stehen.̄  

LEP 3.3 Vermeidung von Zersiedelung ² Anbindegebot  

£(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungs-

struktur sollen vermieden werden.  ̄

£(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen.̄  
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Abb. 3: Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsprogramm Bayern     

           (Rauminformationssystem Bayern RISBY, 2024) 

Im Hinblick auf die ökologischen Aspekte können ferner folgende Ziele und Grundsätze einschlägig sein: 

LEP 7.1.1: Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft  

£(G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erholungsraum des 

Menschen erhalten und entwickelt werden.  ̄

LEP 7.1.5: Ökologisch bedeutsame Naturräume  

£(G) Ökologisch bedeutsame Naturräume sollen erhalten und entwickelt werden. Insbesondere sollen 

- Gewässer erhalten und renaturiert, 

- geeignete Gebiete wieder ihrer natürlichen Dynamik überlassen, 

- ökologisch wertvolle Grünlandbereiche erhalten und vermehrt und  

- Streuobstbestÿnde erhalten, gepflegt und neu angelegt werden. ¯ 

LEP 7.1.6 Erhalt der Arten - und Lebensraumvielfalt, Biotopverbundsystem  

£(G) Lebensräume für wildlebende Tier- und Pflanzenarten sollen gesichert und insbesondere auch 

unter dem Aspekt des Klimawandels entwickelt werden. Die Wanderkorridore wildlebender Arten an 

Land, im Wasser und in der Luft sollen erhalten und wiederhergestellt werden.¯ 

LEP 7.2.1 Schutz des Wassers  

£(G) Es soll darauf hingewirkt werden, dass das Wasser seine vielfältigen Funktionen im Naturhaushalt 

und seine Ökosystemleistungen auf Dauer erfüllen kann.̄  

Gemäß dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) liegt Geslau im allgemeinen ländlichen Raum 

und gleichzeitig in einer Kreisregion mit besonderem Handlungsbedarf. Weitere konkrete Aussagen in 

Bezug auf das Planungsgebiet oder dessen Umgebung werden im Landesentwicklungsprogramm 

jedoch nicht getroffen, so dass die Planung als verträglich mit den Zielen und Grundsätzen des Landes-

entwicklungsprogramms angesehen werden kann. 
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3.2 Regionalplan 8 Westmittelfranken  

Der Regionalplan hat nach Art. 21 Abs. 1 BayLplG die Aufgabe, unter Beachtung der im Landesent-

wicklungsprogramm festgelegten Ziele, die räumliche Ordnung und Entwicklung einer Region zu 

steuern. Gleichzeitig dient der Regionalplan als Leitlinie für die kommunale Bauleitplanung. 

Für die Gemeinde Geslau gilt der Regionalplan 8 Westmittelfranken in der Fassung vom 01.12.1987 mit 

jeweils seinen laufenden Fortschreibungen. Folgende Ziele und Begründungen sind hier für die Planung 

relevant: 

RP 1. Grundlagen und Herausforderungen der Entwicklung in der Region West -Mittelfranken  

£1.4 Die Beschÿftigungsmđglichkeiten und Einkommensverhÿltnisse sollen in der Region dauerhaft 

verbessert werden. Dabei soll zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur auf die Schaffung von mehr 

wohnortnahen, zukunftsträchtigen, qualifizierten und sicheren Arbeitsplätzen im sekundären und 

tertiÿren Sektor hingewirkt werden.¯ 

In der Begründung wird hierzu ausgeführt, dass es zur Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähig-

keit in der Region vor allem darauf ankommt, in Zeiten wirtschaftlicher Stagnation weitere zukunfts-

sichere, qualifizierte Arbeitsplätze in Klein- und Mittelbetrieben in den unterschiedlichen Branchen zu 

schaffen¯ (Begrėndung zu 1.4). 

RP 3.1 Siedlungs wesen  

£In allen Gemeinden Westmittelfrankens soll sich die Siedlungstÿtigkeit in der Regel im Rahmen einer 

organischen Entwicklung vollziehen.¯ (Ziel 3.1.1) 

£Im gewerblichen Siedlungsbereich soll die organische Entwicklung einer Gemeinde den Bedarf der 

ansässigen Betriebe sowie die Neuansiedlung von Betrieben umfassen, die zur örtlichen Grundver-

sorgung oder Strukturverbesserung in der Gemeinde notwendig oder die an besondere Standortvoraus -

setzungen gebunden sind.¯ (Begrėndung zu 3.1.1) 

3.3 Gewerbliches Siedlungswesen  

£Die fėr die wirtschaftliche Weiterentwicklung der Region benđtigten gewerblichen Siedlungsflÿchen 

sollen bevorzugt in den zentralen Orten sowie in geeigneten Gemeinden an Entwicklungsachsen und in 

Gemeinden mit regionalplanerischer Funktion im Bereich der gewerblichen Wirtschaft bereitgestellt 

werden. Dabei soll insbesondere auf eine ausreichende und günstige infrastrukturelle Erschließung und 

auf eine mđglichst rationelle Nutzung der gewerblichen Siedlungsflÿchen hingewirkt werden.¯ (Ziel 3.3) 

£Die kontinuierliche Weiterentwicklung und Ansiedlung von mittelstÿndischen Betrieben aber erscheint 

aus regionaler Sicht [gegenüber Neuansiedlungen größeren Ausmaßes] mindestens ebenso effektiv, 

wenn nicht auf Dauer sogar effektiver.¯ (Begrėndung zu. 3.3) 

5.1.1.2 Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes  

£Auf die Bereitstellung gewerblicher Arbeitsplÿtze soll bevorzugt in den zentralen Orten aller Stufen 

hingewirkt werden. Sie kann auch in geeigneten Gemeinden an Entwicklungsachsen und in Gemeinden 

mit regionalplanerischer Funktion im Bereich der gewerblichen Wirtschaft erfolgen.  

Neben der Sicherung und qualitativen Verbesserung bestehender Arbeitsplätze soll insbesondere auf 

die Schaffung von höherqualifizierten Arbeitsplätzen hingewirkt werden.¯ (Ziel 5.1.1.2) 

5.1.1.3 Wirtschaftsnahe Infrastruktur  

£In den zentralen Orten sowie in geeigneten Gemeinden an Entwicklungsachsen und in Gemeinden mit 

regionalplanerischer Funktion im Bereich der gewerblichen Wirtschaft sollen gewerbliche Bauflächen 

als Industriegebiete (GI) oder Gewerbegebiete (GE) unter angemessener Berücksichtigung des vor-

handenen Entwicklungspotentials, eines abzusehenden Bedarfs, der überschaubaren wirtschaftlichen 

Entwicklung sowie der Anforderungen des Umweltschutzes bauleitplanerisch abgesichert werden. 



Vorhabenbezogener Bebauungsplan £Rohrfeld 2  ̄

Gemeinde Geslau 
 

 

- 9 - 

[¤] In allen Gemeinden mit gewerblicher Entwicklung soll die Verbesserung der Standortqualitÿt 

angestrebt werden.¯ (Ziel 5.1.1.3) 

Im Regionalplan ist die Gemeinde Geslau ohne zentralörtliche Funktion im Nahbereich des Mittelzen-

trums Rothenburg ob der Tauber ausgewiesen bzw. diesem zugeordnet. Geslau liegt an der Staats-

straße 2250, die als Entwicklungsachse regionaler Bedeutung (Rothenburg ob der Tauber ² Lehrberg) 

eingestuft ist. Raumstrukturell ist die Gemeinde im Regionalplan außerdem als ländlicher Teilraum, 

dessen Entwicklung nachhaltig gestärkt werden soll, dargestellt. 

  
Abb. 4:  Ausschnitt aus dem Regionalplan 8, Karte 1 £Raumstruktur¯  
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Abb. 5: Ausschnitt aus dem Regionalplan          (Rauminformationssystem Bayern RISBY, 2024) 

Weitere Aussagen in Bezug auf das Plangebiet sind im Regionalplan nicht vorhanden. Westlich bzw. im 

größeren Umkreis auch nördlich, östlich und südlich liegt das Landschaftsschutzgebiet LSG-00570.01 

£LSG innerhalb des Naturparks Frankenhöhe (ehemals Schutzzone)¯, z. T. auch ein landschaftliches 

Vorbehaltsgebiet. Nordöstlich in ca. 1 km Entfernung liegt außerdem das Überschwemmungsgebiet des 

Kreuthbachs. 

3.3 Flächennutzungsplan  

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Geslau sieht für das Plangebiet eine andere Nutzung 

vor. Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan ist somit nicht gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus 

dem Flächennutzungsplan entwickelt, eine Änderung des FNP ist daher erforderlich. Diese Flächen-

nutzungsplanänderung erfolgt im Parallelverfahren und wird als 9. Änderung geführt. 

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan der Gemeinde Geslau aus dem Jahr 1984 als Fläche für die 

Landwirtschaft nach § 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB dargestellt, siehe nachfolgende Abb. 6. 
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Abb. 6: Ausschnitt aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Geslau 

Im Jahr 2017 erfolgte für die benachbarte Fläche mit der 5. Änderung des Flächennutzungsplanes die 

Darstellung eines Mischgebietes (siehe Abb. 6). Da die hier vorliegenden 9. Änderung des Flächen-

nutzungsplanes direkt an den Änderungsbereich der 5. Änderung anschließt, wird hier ein Ausschnitt 

aus der 5. FNP-Änderung zugrunde gelegt (siehe Abb. 7). 

Östlich und südlich grenzt landwirtschaftliche Nutzfläche an das Plangebiet an. Im Westen befindet sich 

das bestehende Mischgebiet aus der 5. Änderung, das nun erweitert werden soll. Randlich um das 

Mischgebiet sind Gehölzstrukturen eingezeichnet. Im Norden verläuft die Ortsverbindungsstraße. Für 

das Umfeld des Plangebietes sind mehrere biotopkartierte Flächen verzeichnet, die von der Planung 

nicht betroffen sind. 

Mit der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes wird eine Fläche für Landwirtschaft in ein Mischgebiet 

(M) nach § 6 BauNVO umgewandelt. Weiter entfällt die randliche Eingrünung im Osten der bestehenden 

Mischgebietsfläche, da sich die geplante Mischgebietsfläche direkt an die bestehende anschließt. Die 

Randeingrünung erfolgt nun an der Ostseite der neuen Mischgebietsfläche. 


























































